
Ablauf der Referendumsfrist: L Oktober 1996

#ST# Bundesbeschluss
über die Finanzhilfen an die Immobilienstiftung
für die internationalen Organisationen

vom 2l. Juni 1996

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Zuständigkeit des Bundes in auswärtigen Angelegenheiten,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 1. Mai 1996 1),

beschliesst:

Art. l
1 Die Eidgenossenschaft kann der Immobilienstiftung für die internationalen Organi-
sationen (FIPOI) Darlehen gewähren. Diese Darlehen werden zinslos gewährt und
müssen innerhalb von höchstens 50 Jahren zurückbezahlt werden.
2 Die Eidgenossenschaft kann der FIPOI, in ausserordentlichen Fällen, auch
a-fonds-perdu-Beiträge gewähren.

Art. 2
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich; er untersteht dem fakultativen Referen-
dum.
2 Er tritt am 1. Oktober 1996 in Kraft und gilt bis zum 30. September 2001. '

Nationalrat, 21. Juni 1996 Ständerat, 21. Juni 1996

Der Präsident: Leuba Der Präsident: Schoch
Der Protokollführer: Duvillard Der Sekretär: Lanz

Datum der Veröffentlichung: 2. Juli 1996 2)
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